
Erläuterungen zur Durchführung 

von Einsprüchen für Filme aus unseren Landesfilmfestivals 
 

Das Recht des Einspruchs besitzen n u r BDFA-Mitglieder. 

Die zuständige BDFA-Einspruchsstelle ist: 

 

BDFA-Einspruchsstelle 

Bernhard Lindner 

Rossbergstr. 5, 73207 Plochingen 

 

Die Einspruchsstelle nimmt k e i n e Neubewertung der Beurteilung (Preise) der Jury vor, 

sondern prüft nur die Eignung zur Weiterleitung an ein Bundesfilmfestival. 

 

Der nächste Einspruch findet statt am 31.03.2012 

Eingangsdatum Einspruchsstelle spätestens 28.03.2012 

 

Eingangsdatum Juryreferent des LFVB 

mit beigelegtem Rückporto spätestens 21.03.2012 

 

Da sämtliche Filme bei Landesfilmfestivals einbehalten werden, brauchen die  

Autoren nur noch die Begründung (bitte nur 2 Sätze) und das Rückporto und das Porto  

 

an die Juryreferentin  

Agi Fleischmann 

Seigendorfer Hauptstr. 37, 96114 Hirschaid 

zu senden. 

 

Von hier aus gehen dann Begründung, Filmmeldebogen, Film, Rückporto und 

das gemeinsame Anschreiben an die Einspruchsstelle. 

 

Technische Voraussetzung: 

 

Die Filme müssen der Einspruchsstelle im MINI-DV-Format oder als DVD vorliegen! 

Andere Formate können n i c h t vorgeführt werden – z.B. HDV, hier muss eine 

Ansichtsversion in 

MINI-DV beigefügt werden. 

 

Bei verspätet eingesandten Einsprüchen kann leider keine Behandlung erfolgen. 


